
Seite 1 von 3

◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦

◦

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 23 - 
Allgemeine, berufliche und politische 
Weiterbildung, außerschulische Berufsbildung, 
Lehrkräftebildung

Aufgaben des Referats 23: Allgemeine, berufliche und politische Weiterbildung, 
außerschulische Berufsbildung 

Weiterbildungsgesetz (Förderung von Weiterbildungseinrichtungen, 
Landesausschuss für Weiterbildung)
Allgemeine Weiterbildung
Politische Weiterbildung
Alphabetisierung und Grundbildung
Qualitätssicherung in der Weiterbildung
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität in der Weiterbildung
Bildungszeitgesetz (Anerkennung von Bildungsveranstaltungen)
Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung (Rechtsaufsicht über die Kammern, 
Landesausschuss für Berufsbildung)
Jugendberufsagentur
Förderung der überbetrieblichen Ausbildung
Bescheinigung für die Befreiung von der Umsatzsteuer gemäß § 4 Nr. 21 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe bb Umsatzsteuergesetz (allgemeinbildende und berufsbildende 
Einrichtungen)
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Unsere Dienstleistungen

Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen

Als Instrument der Qualitätssicherung müssen Lehramtsstudiengänge akkreditiert werden.

Weiter lesen

Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem 
Bremischen Weiterbildungsgesetz

Die Anerkennung nach dem Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) 
entspricht einem Gütesiegel, das Einrichtungen der Weiterbildung auf Antrag und bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen führen dürfen.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Anerkennung von Veranstaltungen als Bildungszeit nach dem 
Bremischen Bildungszeitgesetz

In Bremen besteht für alle Arbeitnehmende ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte 
Freistellung für die Teilhabe an Bildung. Die Weiterbildungsveranstaltung muss als 
Bildungszeit anerkannt sein. 

Weiter lesen

Förderung der überbetrieblichen beruflichen Bildung im Handwerk

Mit der Förderung von überbetrieblichen Lehrgängen wird das Ziel verfolgt eine 
einheitliche hochwertige Ausbildungsqualität sicher zu stellen. Förderfähig sind 
überbetriebliche Lehrgänge, die vom Berufsbildungsausschuss und von der 
Vollversammlung der Handwerkskammer Bremen beschlossen und…

Lebenslage(n):

Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/akkreditierung-von-lehramtsstudiengaengen-200139
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/akkreditierung-von-lehramtsstudiengaengen-200139
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/anerkennung-von-einrichtungen-der-weiterbildung-nach-dem-bremischen-weiterbildungsgesetz-49384
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/anerkennung-von-einrichtungen-der-weiterbildung-nach-dem-bremischen-weiterbildungsgesetz-49384
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/anerkennung-von-veranstaltungen-als-bildungszeit-nach-dem-bremischen-bildungszeitgesetz-49387
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/anerkennung-von-veranstaltungen-als-bildungszeit-nach-dem-bremischen-bildungszeitgesetz-49387
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/foerderung-der-ueberbetrieblichen-beruflichen-bildung-im-handwerk-58607
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/foerderung-der-ueberbetrieblichen-beruflichen-bildung-im-handwerk-58607
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Vorbeglaubigung von Zeugnissen oder Urkunden zum Zwecke der 
Legalisation oder für eine Apostille

Sie möchten ein im Bundesland Bremen ausgestelltes Schulzeugnis, eine 
Lehrkräfteberufsqualifikationsurkunde oder ein von einer landesbremischen Hochschule 
ausgestelltes Zeugnis vorbeglaubigen lassen, um beim Senator für Inneres und Sport eine 
Apostille oder eine Beglaubigung zum Zwecke der…

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen
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https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/vorbeglaubigung-von-zeugnissen-oder-urkunden-zum-zwecke-der-legalisation-oder-fuer-eine-apostille-190683
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/vorbeglaubigung-von-zeugnissen-oder-urkunden-zum-zwecke-der-legalisation-oder-fuer-eine-apostille-190683
https://www.service.bremen.de/serviceportal-13091?fulltext=
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